
Gemeinde Brühl         6. Juni 2018 
 
Amt: Hauptamt  
         Weber, Benjamin 

 
Beschlussvorlage (Nr. 2018-0076) 

 
Beratungsfolge     Art    Termin 

 
Gemeinderat öffentlich 18.06.2018 
 
 
 
 
TOP: 
 

 Anpassung der Elternbeiträge und Änderung der Satzung über die Erhebung der 
Gebühren für das Haus der Kinder zum 01.09.2018 

 Einführung der Elternbeiträge und der Satzung über die Erhebung der Gebühren für 
den neuen Kindergarten im Sonnenscheinhort zum 01.09.2018 

 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Betreuungsangebote an der 
Jahnschule und der Schillerschule in Brühl im Rahmen der „Verlässlichen 
Grundschule„ und „Hort an der Schule„ zum 01.09.2018 
 
 

 
Beschlussvorschlag:  
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Anpassung der Elternbeiträge und Änderung der Satzung 
über die Erhebung der Gebühren für das Haus der Kinder zum 01.09.2018 zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Einführung der Elternbeiträge und der Satzung über die 
Erhebung der Gebühren für den neuen Kindergarten im Sonnenscheinhort zum 
01.09.2018 zu. 

3. Die als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Betreuungsangebote an der Jahnschule und der Schillerschule in Brühl im Rahmen der 
„Verlässlichen Grundschule“ und „Hort an der Schule“ zum 01.09.2018 wird 
beschlossen. 

 
 

 
Sachverhalt:  
 
 

1.  Erhöhung der Gebühren in den Brühler Kindergärten zum 01.09.2018 
 

In der Sitzung der Kinderbetreuungskommission des Gemeinderats am 28.02.18 und der 
Kuratoriumssitzung mit den kirchlichen Trägern am 10.04.2018 waren die Gebühren 
Gegenstand von Vorberatungen. Man war sich einig, dass aufgrund deutlicher 
Kostensteigerungen im Personalbereich es unvermeidlich zu Gebührenerhöhungen führen 
muss. Anstatt einheitlich 5 Prozent zu verlangen, entschieden sich die Gremien für 
individuelle Erhöhungen zwischen 1 und 6 Prozent.  
Ein Grund dieser individuellen Erhöhungen ist, dass nach Hinweisen aus den 
Verrechnungsstellen der kirchlichen Träger festgestellt wurde, dass besonders die Gebühr 
für das am häufigsten genutzte Angebot, die "Verlängerte Öffnungszeit" (VÖ 6,5 Std.) für  
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über drei jährige Kinder seit Jahren in Brühl ohne den möglichen Zuschlag von 25 Prozent 
familienfreundlich angesetzt wird. Da diese Angebotsform zum 01.09.2018 auf 7,0 Std. 
ausgeweitet wird, wurden aufgrund der Empfehlung des Gemeinde- und Städtetags sowie 
der Kirchen alle Angebotsformen überprüft und angepasst, um sich der Empfehlung weiter 
anzunähern. 
Die bestehende Satzung wurde um den §6 (Frühstück/Mittagessen/Gebühren) erweitert. 
Bisher wurden die monatlichen Pauschalkosten für sämtliche Verpflegungskosten direkt 
vor Ort von der Kindergartenleitung eingesammelt. Da dies aber eigentlich nicht üblich ist 
und einen Mehraufwand für die Leitung bedeutet, kann dies vor Ort nicht mehr organisiert 
bzw. bewerkstelligt werden.  
Aufgrund der immer steigenden Anmeldungen/Nachfragen wird dies zum kommenden 
Betreuungsjahr umgesetzt und die Verpflegungskosten auf dem Gebührenbescheid der 
monatlichen Kindergartengebühren ausgewiesen. 
Gleichzeitig werden für den neuen Kindergarten im Sonnenscheinhort zum 01.09.2018 die 
Elternbeiträge sowie die Einführung der erforderlichen Satzung auf Grundlage der bisher 
gültigen Satzung für die Kindertagesstätte „Haus der Kinder“ eingeführt. 
 
 
 
Bemessungsgrundlage der Beitragsgebühren: 
 
(1)  Für Brühler Familien gilt folgende Regelung: Es werden alle Kinder, bis zum  

18. Geburtstag, die im Familienhaushalt gemeldet sind, zur Berechnung 
hinzugezogen.  
Die 1-Kind Familie bezahlt 100 % der Gebühren, eine 2-Kind Familie bezahlt für jedes 
Kind jeweils 75 % der Gebühren, eine 3-Kind Familie bezahlt für jedes Kind 50 % der 
Gebühren und Familien mit mehr als 3 Kindern werden mit 40 % der Gebühren pro 
betreutes Kind berechnet, unabhängig davon welche Betreuungseinrichtung 
(Kindergarten oder Schulbetreuung) in Brühl besucht wird.  

(2)  Für Familien, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb haben, werden immer 100 % der 

Gebühren berechnet. 

Daraus ergeben sich ab dem 01.09.2018 folgende Gebühren: 
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Altersgruppe 3-6 

Jahre

VÖ bis zu 7,0 Std. 136€ (119) 102€ (89) 68€ (60) 54€ (48) 75%

GT bis zu 8,5 Std 212€ (210) 159€ (158) 106€ (105) 85€ (84) 96%

 GT bis zu 10 Std. 253€ (250) 190€ (188) 127€ (125) 101€ (100) 97%

Altersgruppe ab 2 

bis unter 3 Jahre

 VÖ bis zu 7 Std. 204€ (178) 153€ (134) 102€ (89) 82€ (71) 73%

 GT bis zu 8,5 Std. 372€ (354) 279€ (266) 186€ (177) 149€ (142) 84%

 GT bis 10 Std. 441€ (424) 331€ (318) 221€ (212) 176€ (170) 85%

1-Kind- 

Familie 

100%

2-Kind-

Familie 

75%

3-Kind-

Familie 

50%

4-Kind-

Familie 

40%

1-Kind- 

Familie 

100%

2-Kind-

Familie 

75%

3-Kind-

Familie 

50%

4-Kind-

Familie 

40%

Verhältnis 

Brühler 

Gebühr vs.

Empfehlung

2018/19

Verhältnis 

Brühler 

Gebühr vs.

Empfehlung

2018/19

Angebotsform 

01.09.2018 - 

31.08.2019

Angebotsform 

01.09.2018 - 

31.08.2019

 
 

Angebotsform 
01.09.2018 - 
31.08.2019 

1-Kind- 
Familie 
100% 

2-Kind-
Familie 

75% 

3-Kind-
Familie 

50% 

4-Kind-
Familie 

40% 

Verhältnis 
Brühler 

Gebühr vs. 
Empfehlung 

2018/19 

Altersgruppe ab 
1 bis unter 2 

Jahre 
    

 
     

 
VÖ bis zu 7 Std. 

267€ 
(234) 

200€ 
(176) 

134€ 
(117) 107€ (94) 62% 

     
 

GT bis zu 8,5 Std. 
440€ 
(419) 

330€ 
(314) 

220€ 
(210) 

176€ 
(168) 85% 

     
 

GT bis zu 10 Std. 
520€ 
(500) 

390€ 
(375) 

260€ 
(250) 

208€ 
(200) 85% 
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Reaktionen der Träger bzw. Elternbeiräte 
 
Inzwischen haben die katholische Verrechnungsstelle, der Dietrich-Bonhoeffer-Verein 
sowie der Elternbeirat des Hauses der Kinder den neuen Beiträgen zugestimmt.  
 
Es ist davon auszugehen das die evangelische Verrechnungsstelle in Zukunft eigene 
Beiträge für ihre Kindergärten erhebt. 
 
Für den Brühler Gemeinderat soll Brühl weiterhin als eine sehr familienfreundliche 
Gemeinde angesehen werden. 
 
 
 
 
 

2. Erhöhung der Gebühren für die Betreuungsangebote an der Jahnschule und 
der Schillerschule in Brühl im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ und 
„Hort an der Schule“ zum 01.09.2018 

 
 
In der Sitzung der Kinderbetreuungskommission des Gemeinderats am 28.02.18 waren die 
Gebühren Gegenstand von Vorberatungen. Die Verwaltung wies darauf hin, dass ab dem 
Kinderbetreuungsjahr 2018/19 die Gebühren sich einheitlich um 5% erhöhen werden.  
Außer der 5%-Gebührenerhöhung bleibt die Satzung inhaltlich unverändert. 
 
 
Daraus ergeben sich folgende Elternbeiträge ab dem 01.09.2018 (Auszug aus der 
Satzung): 
 
 
 

§ 4 
 

Bemessungsgrundlage 
  
(1) Für Brühler Familien gilt: Es werden alle Kinder bis zum 18. Geburtstag, die in einem 

Haushalt gemeldet sind, zur Berechnung hinzugezogen.  
  
Die 1-Kind Familie bezahlt 100 % der Gebühren, eine 2-Kind Familie bezahlt für jedes 
Kind jeweils 75 % der Gebühren, eine 3-Kind Familie bezahlt für jedes Kind 50 % der 
Gebühren und Familien mit mehr als 4 Kinder werden mit 40 % der Gebühren pro 
betreutes Kind berechnet, unabhängig davon welche Betreuungseinrichtung 
(Kindergarten oder Schulbetreuung) in Brühl besucht wird. 
 

(2) Für Familien, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb von Brühl haben, werden immer  
100 % der Gebühren erhoben.   
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§ 5 
 

Gebührenhöhe „Verlässliche Grundschule“ 
 
(1)  Die Benutzungsgebühren sind für 12 Monate zu entrichten und betragen monatlich: 
 

a) für die „Verlässliche Grundschule“ an der Jahn- und der Schillerschule:  
 
  Betreuung an der Jahnschule von 7:15 Uhr – 14:00 Uhr nicht verlängerbar 

   Betreuung an der Schillerschule von 7:30 Uhr – 14:00 Uhr nicht verlängerbar 
  

 1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

Jeweils vor und nach der Schulzeit 
ohne Hausaufgabenbetreuung, 
monatlich 

98,00 € 73,50 € 49,00 € 39,20 € 

  
  
b) Ferienbetreuung für die Jahn- und die Schillerschule: 
 
 für die Betreuung in den Ferienöffnungszeiten      
     in der Jahnschule von 7:15 Uhr – 14:00 Uhr 
     in der Schillerschule von 7:30 Uhr – 14:00 Uhr 
  

 1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

wochenweise buchbar: 
1 Woche Betreuung ohne Verpflegung 

52,50 € 39,40 € 26,25 € 21,00 € 

wochenweise buchbar: 
1 Woche Betreuung mit Verpflegung  
(die mit 15 € pro Woche berechnete 
Verpflegung unterliegt nicht der 
Familienstaffelung)  

67,50 € 54,40 € 41,25 € 36,00 € 

tageweise Verlängerung in den Ferien 
bis 17:00 Uhr für Hortkinder 

5,25 € 3,95 € 2,65 € 2,10 € 

 
  Die verbindliche Anmeldung für die Ferienbetreuung wird durch  

    die Einrichtung geregelt. 
 

(2)  In Sonderfällen (besondere Notlage) kann der Bürgermeister die Gebühr ermäßigen 
oder erlassen. Bei vorübergehendem Fehlen eines Kindes (z.B. Krankheit, Abwe-
senheit) ist der volle Betrag weiterzuzahlen, solange der Platz für das Kind freigehalten 
werden soll. 
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§ 6 
 

Gebührenhöhe Hort an der Schule 
(Elternbeiträge und Sozialstaffelung) 

 
(1) Für die Betreuung am Hort an der Jahnschule: 

 
vor und nach der Schulzeit mit Hausaufgabenbetreuung  
von 7:15 Uhr – 8:45 Uhr und von 12:00 Uhr – 15:30 Uhr  
an 5 Tagen in der Woche, aber ohne Ferienbetreuung.  

        
 Folgende Gebühren mit entsprechender Sozialstaffelung werden abhängig vom 

Familieneinkommen festgesetzt: 
 

Familieneinkommen 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

ab 5.201 € brutto 184,00 € 138,00 € 92,00 € 74,00 € 

3.601 € bis 5.200 € brutto 147,00 € 110,00 € 74,00 € 59,00 € 

2.601 € bis 3.600 € brutto 110,00 € 83,00 € 55,00 € 44,00 € 

bis 2.600 € brutto 74,00 € 55,00 € 37,00 € 30,00 € 

  
 
 
Verlängerungsmöglichkeit für die Hortbetreuung am Hort an der Jahnschule: 
  
 Verlängerung von 15:30 Uhr – 17:00 Uhr  
 

 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

5 Tage/Woche 37,00 € 28,00 € 18,50 € 15,00 € 

4 Tage/Woche 29,60 € 22,40 € 14,80 € 12,00 € 

3 Tage/Woche 22,20 € 16,80 € 11,10 € 9,00 € 

2 Tage/Woche 14,80 € 11,20 € 7,40 € 6,00 € 

1 Tage/Woche 7,40 € 5,60 € 3,70 € 3,00 € 
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(2) Für die Betreuung am Hort an der Schillerschule: 
 
 von 12:00 Uhr – 17:00 Uhr mit Hausaufgabenbetreuung aber ohne Ferienbetreuung.  
        
 Folgende Gebühren mit entsprechender Sozialstaffelung werden abhängig vom 

Familieneinkommen monatlich festgesetzt: 
 
 5 Tage/Woche: 

Familieneinkommen 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

ab 5.201 € brutto 184,00 € 138,00 € 92,00 € 74,00 € 

3.601 € bis 5.200 € brutto 147,00 € 110,00 € 74,00 € 59,00 € 

2.601 € bis 3.600 € brutto 110,00 € 83,00 € 55,00 € 44,00 € 

bis 2.600 € brutto 74,00 € 55,00 € 37,00 € 30,00 € 

 
 
 4 Tage/Woche: 

Familieneinkommen 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 

75 % 

3-Kind-
Familie 

50 % 

4-Kind-
Familie 

40 % 

ab 5.201 € brutto 147,00 € 110,00 € 73,60 € 59,20 € 

3.601 € bis 5.200 € brutto 117,60 € 88,00 € 58,90 € 47,30 € 

2.601 € bis 3.600 € brutto 88,20 € 66,00 € 44,10 € 35,50 € 

bis 2.600 € brutto 58,80 € 44,00 € 29,40 € 23,70 € 

 
 3 Tage/Woche: 

Familieneinkommen 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

ab 5.201 € brutto 110,00 € 82,80 € 55,20 € 44,40 € 

3.601 € bis 5.200 € brutto 88,00 € 66,20 € 44,00 € 35,50 € 

2.601 € bis 3.600 € brutto 66,00 € 49,60 € 33,10 € 26,60 € 

bis 2.600 € brutto 44,00 € 33,10 € 22,00 € 17,70 € 

 
 2 Tage/Woche: 

Familieneinkommen 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

ab 5.201 € brutto 73,60 € 54,80 € 36,80 € 29,60 € 

3.601 € bis 5.200 € brutto 58,90 € 43,80 € 29,40 € 23,70 € 

2.601 € bis 3.600 € brutto 44,10 € 32,90 € 22,00 € 17,70 € 

bis 2.600 € brutto 29,40 € 21,90 € 14,70 € 11,80 € 
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 Zubuchungsmöglichkeiten für den Vormittag am Hort an der Schillerschule: 
 
 Zubuchung von 7:30 Uhr – 9:00 Uhr  
 

 

1-Kind-
Familie 
100 % 

2-Kind-
Familie 
75 % 

3-Kind-
Familie 
50 % 

4-Kind-
Familie 
40 % 

5 Tage/Woche 37,00 € 28,00 € 18,50 € 15,00 € 

4 Tage/Woche 29,60 € 22,40 € 14,80 € 12,00 € 

3 Tage/Woche 22,20 € 16,80 € 11,10 € 9,00 € 

2 Tage/Woche 14,80 € 11,20 € 7,40 € 6,00 € 

 
 
(3)  Zum anrechenbaren Familieneinkommen zählen nicht nur steuerpflichtige 

Arbeitsentgelte, sondern alle sonstigen der Familie zufließenden laufenden 
steuerpflichtigen oder steuerfreien Einnahmen. 

 
(4)  Die Einkommensverhältnisse sind innerhalb eines Monats nach Aufnahme des Kindes 

glaubhaft darzulegen. Bei verspäteter Vorlage kommt für die zurückliegende Zeit der 
Höchstbeitrag zur Anwendung. 

 
(5)  In Sonderfällen (besondere Notlage) kann der Bürgermeister die Gebühr ermäßigen 

oder erlassen. Bei vorübergehendem Fehlen eines Kindes (z.B. Krankheit, 
Abwesenheit) ist der volle Betrag weiterzuzahlen, solange der Platz für das Kind 
freigehalten werden soll. 

 
 
 
 

§ 7 
 

Entstehung und Fälligkeit der Zahlung 
 
(1)  Die Gebühr entsteht zum Zeitpunkt der Aufnahme.  
 
(2) Die Gebühren sind bis zum 15. des laufenden Monats an die Gemeindekasse Brühl zu 

zahlen. 
 
(3) Die Gebühren sind für alle angemeldeten Kinder zu entrichten, gleichgültig, ob sie im 

Erhebungszeitraum (Kalendermonat) die Einrichtung tatsächlich besuchten oder nicht. 
In Sonderfällen kann der Betreuungsplatz durch die Leitung der Einrichtung für bis zu  
3 Monate kostenfrei stillgelegt werden. 

 
(4) Da die Gebühr eine Beteiligung der Eltern an den gesamten Betriebskosten darstellt, 

ist sie auch für die Ferienzeit und bei behördlicher Schließung von weniger als einen 
Monat zu bezahlen. 
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§ 8 
 

Mittagessen/Gebühren 
 
(1)  Es besteht für die Kinder der Betreuungsangebote die Möglichkeit der Mittagsver-

pflegung. 
 
(2) Monatliche Kosten: 

 

 
Betreuungsabschnitte 

 
ohne Ferienverpflegung 

 
Für Anträge über 

Bildung und Teilhabe 

Verpflegung 5 Tage/Woche 45,00 € 53,00 € 

Verpflegung 4 Tage/Woche 36,00 € 43,00 € 

Verpflegung 3 Tage/Woche 27,00 € 33,00 € 

Verpflegung 2 Tage/Woche 18,00 € 22,00 € 

 
(3)  Kosten für wahlweise Ferienverpflegung: 
      Die Kosten betragen 3,00 €/Mahlzeit. 
(4) Bei Anmeldung zum Essen für 2,3 oder 4 Tage müssen die Wochentage festgelegt 

werden. 
 (5) Die Abbuchung erfolgt jeden Monat zusammen mit der Betreuungsgebühr vom Konto 

des Erziehungsberechtigten, unabhängig davon ob am Essen tatsächlich 
teilgenommen wurde oder nicht. 

 Es erfolgt keine Einzelabrechnung am Jahresende mehr. 
 
 
 
Reaktionen der Elternbeiräte 
Inzwischen haben die Elternbeiräte vom Hort an der Jahnschule und dem Hort an der 
Schillerschule den neuen Beiträgen zugestimmt.  
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Satzung Haus der Kinder 
Anlage 2: Satzung Kindergarten im Sonnenscheinhort 
Anlage 3:  Satzung Kernzeit- und Hortbetreuung 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister:    
 
 
 
Beratungsergebnisse 
Einstimmig Stimmenmehrheit Anzahl ja Anzahl nein Anzahl 

Enthaltungen 
Abweichender 
Beschluss 
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